
Anpassung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.5.2018 

 

Die Richtlinien der neuen Datenschutzgrundverordnung stärken Ihre Rechte als 

Verbraucher und Tierhalter in Bezug auf die Erhebung und Speicherung Ihrer 

Daten.  

Im Rahmen der Behandlung Ihres Tieres erhebe und speichere ich sowohl 

personenbezogene, als auch tierbezogene Daten. Die Speicherung 

personenbezogener Daten erfolgt für Hausbesuche, zur Besprechnung von 

Untersuchungsergebnissen,  zur Mitteilung von Behandlungsempfehlungen und 

Berechnung von Behandlungsgebühren. Die Erfassung und Dokumentation 

gesundheitsbezogener Daten Ihres Tieres ist die Vorraussetzung für die 

Behandlung und Begleitung einer erfolgreichen Therapie.  

Ab sofort übermittle ich Ihnen als Tierhalter vor dem ersten 

Behandlungstermin eine Einwillingungserklärung zum Datenschutz. Ich bitte 

um Verständnis, dass ohne die schriftliche Einwilligung leider kein 

Behandlungstermin stattfinden kann.  

 


